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790 
15-2017 

Recht 

1. Gesamtrevision der Ortsplanung 
Genehmigung räumliches Leitbild zuhanden der Gemeindeversammlung 

 

 
Akten 
 Plan „Natur und Landschaft“ 
 Plan „Siedlungsqualität“ 
 Räumliches Leitbild  
 Erläuterungsbericht 

 
 
Ausgangslage 
Das räumliche Leitbild bildet die erste Arbeit und die wichtigste Grundlage für die Gesamtrevision 
der Ortsplanung. Das räumliche Leitbild gibt die Richtung der räumlichen Entwicklung vor und ist 
massgebend für die Abgrenzung der Siedlungsentwicklung. 
 
Rechtlicher Hintergrund 
Nach § 9 Abs. 3 Planungs- und Baugesetz (PBG) gibt die Einwohnergemeinde ihrer Bevölkerung 
Gelegenheit, sich über die Grundzüge der anzustrebenden räumlichen Ordnung der Gemeinde zu 
äussern (Leitbild). Die Ortsplanung hat das Leitbild zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 4 lit. a PBG). 
 
Bedeutung und Funktion 
Im Gegensatz zum allgemeinen (politischen) Leitbild legt das räumliche Leitbild die 
Zielvorstellungen der künftigen räumlichen Entwicklung fest. Die Einwohnergemeinde Selzach 
entscheidet darin in Grundzügen, wo sie den Boden in Zukunft wie nutzen will (Zeithorizont: ca. 25 
Jahre). Im räumlichen Leitbild werden sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen des 
Wachstums aufgezeigt. Es hat eine wegweisende Funktion und ist entsprechend eine wichtige 
Grundlage für die bevorstehende Revision der Ortsplanung.  
 
Form und Inhalt 
Das räumliche Leitbild besteht aus  
 dem Eigentlichen räumlichen Leitbild, welches die Leitideen sowie die Strategien und 

Massnahmen für die schrittweise Umsetzung des Leitbildes festhält 
 Dem Erläuterungsbericht, der die Ausgangslage beschreibt 
 Den Leitbildplänen Natur und Landschaft und Siedlungsqualität, mit Legende, welche 

schematisch die räumlichen Festlegungen darstellt. 
 
Inhaltlich ist im Leitbild hauptsächlich die angestrebte Entwicklung folgender Punkte darzulegen: 
 Entwicklung (Bevölkerung/Haushalte/Altersaufbau, Arbeitsplätze/Arbeitsstätten, Stellung in 

der Region)  
 Siedlungsgebiet (Wohnen, Arbeiten, öffentliche Bauten und Anlagen, Siedlungsqualität, 

Siedlungsgrenzen, Ortsbild, Grünräume im Siedlungsgebiet) 
 Verkehr (Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Langsamverkehr) 
 Umwelt, Energie 
 Nicht Siedlungsgebiet (Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Freizeit und Erholung 
 
Verfahren 
Das räumliche Leitbild wird unter der Aufsicht des Gemeinderates als kommunale 
Planungsbehörde erarbeitet. Die Dorfbevölkerung hat möglichst früh im Rahmen einer Mitwirkung 
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die Gelegenheit erhalten, aktiv an der Erarbeitung des Leitbildes mitzuwirken. Die Mitwirkung soll 
in Form einer Informationsveranstaltung mit anschliessender Diskussion durchgeführt werden. 
Weiter soll der Bevölkerung die Gelegenheit geboten werden, das Leitbild während einer 
bestimmten Dauer bei der Gemeindeverwaltung Selzach einzusehen und danach schriftlich 
Stellung nehmen zu können. Das definitiv erstellte Leitbild wird danach von der 
Gemeindeversammlung verabschiedet. Vor der eigentlichen Ortsplanungsrevision ist das Leitbild 
dem Kant. Amt für Raumplanung (ARP) zur Abstimmung mit der kantonalen Planung (Kant. 
Richtplan) und Stellungnahme vorzulegen. 
 
Am 6. März 2014 hatte der Gemeinderat beschlossen: 
1. Mit den Planerleistungen für das Erstellen des räumlichen Leitbilds Selzach wird BSB + 

Partner, Ingenieure und Planer, von Roll-Strasse 29, 4702 Oensingen zum Preis von netto 
inkl. MWSt. 25‘596.00 (inkl. Zukunftswerkstatt, jedoch ohne Digitalisierung der Daten) 
beauftragt. 
 

2. Für die Schaffung des räumlichen Leitbilds wird eine wie folgt zusammengesetzte 
Arbeitsgruppe gebildet: 

 
Gemeindepräsidentin 
Bauverwalter 
Gemeinderat (2 Mitglieder) 
Bau- und Werkkommission (2 Mitglieder)  
Umweltkommission (2 Mitglieder) 
 

3. Als Vertreter des Gemeinderates werden gewählt: Christoph Scholl und Stephan von Büren 
 
4. Bau- und Werkkommission sowie Umweltkommission werden ersucht ihre Vertreter zu melden 
 
Gemäss Punkt 4 delegierten die fraglichen Kommissionen folgende Vertreter in die Arbeitsgruppe: 
 
Bau- und Werkkommission:  Rolf Brudermann und Robin Grabherr 
Umweltkommission:   Stephan Affolter und Viktor Stüdeli-Scholl 
 
Die Arbeitsgruppe hatte an etlichen Sitzungen das nun vorliegende räumliche Leitbild, den 
Erläuterungsbericht und einen Fragebogen zur Mitwirkung erarbeitet und vom Amt für 
Raumplanung vorprüfen lassen.  
 
Am 22. September 2016 hatte der Gemeinderat deshalb beschlossen: 
1. Der Gemeinderat nimmt den Fragebogen, das räumliche Leitbild, den Erläuterungsbericht, 

sowie die Stellungnahme des Amtes für Raumplanung zur Kenntnis 
2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die Mitwirkung mittels vorliegenden 

Unterlagen im Zeitraum vom 3.10.16 – 14.10.16 sicherzustellen. 
 
Die eingegangenen Mitwirkungsbeiträge wurden in der Arbeitsgruppe diskutiert und zum Teil ins 
Leitbild aufgenommen. Die Mitwirkung hat auch gezeigt, dass noch einige Fragen und 
Unklarheiten hinsichtlich Bedeutung des Leitbildes und übergeordneter Vorgaben bestehen. Um 
diese Fragen zu klären, fand am 21.11.2016 ein Informationsanlass statt. 
 
Wichtigste Rückmeldungen der Bevölkerungsmitwirkung vom 29.09.16 – 14.10.16 
 Bevölkerungsentwicklung auf 0.2 % pro Jahr festlegen 
 Abstimmung der Infrastruktur auf Bevölkerungsentwicklung 
 Verkleinerung Entwicklungsgebiete Arbeiten, 2. Priorität 
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 Keine kommunalen Landschaftsschutzzonen im Junkholz und im Süls 
 Wie sollen die Wildtierkorridore umgesetzt werden? 
 
Stellungnahme durch Thomas Ledermann, BSB + Partner: 
 
 
Bevölkerungsentwicklung Die Begründung für das geplante Wachstum von jährlich 0.5 bis 0.7 %

ergibt sich aus der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte 
 

Abstimmung Infrastruktur Bei einer Bevölkerungszahl von 3‘303 Ende 2015 ist bei einem jährlich
Wachstum gemäss Bevölkerungsentwicklung bis 2035 mit 3‘650 bis 3
Einwohnern zu rechnen. Die Infrastruktur muss also entsprechend 
angepasst werden 
 

Entwicklungsgebiete 
Arbeiten 

Es geht darum, langfristig Entwicklungsmöglichkeiten für die bestehen
Betriebe sicherzustellen 

Kommunale 
Landschaftsschutzzonen 
Junkholz und Süls 
 
 
 
 

 Bezwecken die Erhaltung der unverbauten Landschaftskammern 
 Nutzung entspricht der Grundnutzung (Landwirtschaftszone) 
 Generelles Bauverbot für Neubauten und landwirtschaftsfremde 

Anlagen 
 Zonenkonforme oder standortgebundene Neubauten und Anlagen

im Bereich von bestehenden Gebäudegruppen zulässig 
 Ausserhalb von bestehenden Gebäudegruppen sind Kleinbauten w

Weideunterstände, Weidezäune, etc. möglich 
 

Umsetzung 
Wildtierkorridore 

z.B. mittels einer kommunalen Landschaftsschutzzone 

 
Aufgrund von weiteren Rückmeldungen hat die Arbeitsgruppe folgendes geändert: 
 
 Ergänzung Leitsatz „Regionale Zusammenarbeit“ mit der Massnahme „Bei Bestrebungen 

einer Busverbindung in Richtung Bellach-Solothurn wird die Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden gesucht“ 

 Gewährleistung des Hochwasserschutzes wird im Leitsatz 
„Gewässer/Grundwasser/Naturgefahren“ hervorgehoben  

 Leitsatz „Gewässer/Grundwasser/Naturgefahren wird so ergänzt, dass „nach Möglichkeit 
beeinträchtigte und naturfremde Strecken renaturiert werden“ 

 Tempo-30-Zone im Bereich der Schulanlagen wird umgesetzt (sogar Begegnungszone mit 
Tempo-20-Bereich) 

 Schadstoffbelastung durch Schiessanlage wird angegangen 
 Anpassung des Verkehrssystems beim Eingang Dorfstrasse/Bielstrasse ist Sache des 

Kantons 
 
Zum Teil werden Mitwirkungsbeiträge auch im Rahmen der Ortsplanungsrevision näher 
angeschaut werden müssen. 
 
Im Anschluss an die Mitwirkungsveranstaltung hat die Arbeitsgruppe die vorliegenden Unterlagen 
nochmals überarbeitet. 
 
Eintreten wird beschlossen. 
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Auf Begehren des Gemeindeschreibers hin, wird der Beschlussentwurf gem. Folie 2 
übernommen.  
 
Einstimmiger Beschluss  zu Handen der Gemeindeversammlung vom 27.03.2017 
 
1. Die Gemeindeversammlung genehmigt das vom Gemeinderat am 23. Februar 2017 

beschlossene Leitbild Selzach 2016 – namentlich die Leitsätze und die Leitbildpläne 
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2. Einberufung der Gemeindeversammlung 
Einberufung der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 27. März 2017 

 
Ausgangslage 
Gemäss § 19 ff Gemeindegesetz ist die Gemeindeversammlung einzuberufen, so oft es die Geschäfte 
erfordern, mindestens jedoch um den Voranschlag für das folgende Jahr und die Rechnung für das 
vergangene Jahr zu beschliessen. Die Gemeindeversammlung wird von der Gemeindepräsidentin auf 
Beschluss des Gemeinderates einberufen. Gemäss Sitzungsplanung 2016 ist als Termin für die 
ausserordentliche Gemeindeversammlung, der Montag, 27.März 2017 vorgesehen. 
 
Auf Begehren des Gemeindeschreibers wird beim Traktandum 3 das Wort Verabschiedung durch 
Genehmigung ersetzt. 
 
Einstimmiger Beschluss 
Die ausserodentliche Gemeindeversammlung wird einberufen auf Montag, 27. März 2017, Beginn um 
19.30 Uhr im Pfarreizentrum. Es werden die folgenden Geschäfte traktandiert: 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Bereinigung und Genehmigung der Traktandenliste 
3. Genehmigung Räumliches Leitbild 2016 
4. Verschiedenes 
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3. Mitteilungen und Verschiedenes 
Mitteilungen und Verschiedenes 

 
Es erfolgen keine Mitteilungen 
 

 
Selzach, den 23.03.2017 
 
Einwohnergemeinde Selzach 
 
Die Gemeindepräsidentin Der Gemeindeschreiber 
Silvia Spycher Caspar Mario 
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